
BERECHNUNG DES GEGENSTANDSWERTES
§§ 22 ff. RVG, §§ 39 ff. GKG

3.1 Allgemeine Vorschriften

Verstehen

Gegenstandswert7 nennt man den Wert, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat.

Nach ihm werden die Gerichts- und die Anwaltsgebühren berechnet. 

Der Gegenstandswert richtet sich nach dem Anspruch, der geltend gemacht wird. 

Lernen

Gegenstandswert: Hauptforderung (ohne Zinsen und ohne Kosten) § 43 (1) GKG
Ausnahme: Im ZV-Verfahren werden Zinsen und Kosten 

mitgerechnet.
§ 25 RVG

Obergrenze: 30 Millionen Euro 
(Bei mehreren Auftraggebern wegen verschiedener 
Gegenstände 100 Mio.)

§ 22 (2) RVG

Falls der Gegenstandswert nicht ermittelt und auch nicht geschätzt werden kann, beträgt er 5.000,00 €, nach 
Lage des Falles niedriger oder höher, aber nicht über 500.000,00 €.

Die gerichtliche Festsetzung des Gegenstandswertes kann beantragt werden. 

Gegen den Festsetzungsbeschluss ist Beschwerde8 möglich.

Werden in einem Verfahren mehrere Ansprüche geltend gemacht, so müssen die Einzelwerte zusammenge-
zählt werden.9 § 22 (1) RVG

Anwenden

1. Beispiel: Mietzinsanspruch 5.000,00 € 
 Schadensersatzanspruch + 4.000,00 € 
 Gegenstandswert 9.000,00 €

2. Beispiel: Klage wegen Kaufpreisforderung 3.500,00 € 
 Widerklage10 wegen Schadensersatz + 1.000,00 € 
 Gegenstandswert 4.500,00 €

7 Statt Gegenstandswert sprechen manche Anwälte auch von Streitwert.

8 Für das Beschwerdeverfahren berechnet der Anwalt 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3500 VV RVG.   
Eine 0,5 Terminsgebühr gem. Nr. 3513 entsteht i. d. R. nicht.

9 Dies gilt auch für nicht vermögensrechtliche Ansprüche.

10 Die in einer Klage und in einer Widerklage geltend gemachten Ansprüche werden zusammengerechnet, wenn sie in einem Prozess verhandelt werden.
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3.2 Tabelle der Gegenstandswerte §§ 41, 42 GKG

Lernen

Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit Gegenstandswert11 

Geldforderung Höhe der Hauptforderung

Herausgabe eines Gegenstandes Wert des Gegenstandes

Forderung auf Zahlung rückständiger Miete Geschuldeter Mietbetrag 
(d. h. Miete + Nebenkosten)

Räumung eines Grundstückes, eines Gebäudes, 
einer Wohnung

Jahresmiete (als Obergrenze) 
12 x Kaltmiete ohne Nebenkosten

Räumung und Zahlung rückständiger Miete Jahresmiete (kalt) + Rückstände (warm)

Feststellung eines Miet-/Pachtverhältnisses, 
Feststellung der Wirksamkeit/Unwirksamkeit einer 
Kündigung

Jahresmiete (Obergrenze)

Anspruch auf Erhöhung des Mietzinses Jahresbetrag der zusätzlich 
geforderten Miete (Obergrenze)

Anspruch auf gesetzliche Unterhaltszahlung Jahresbetrag (Obergrenze) + Rückstände

Unterhaltsabänderungsklage Jahresbetrag des zusätzlich geforderten Unterhalts

Geldrente wegen Tötung oder Körperverletzung 3 1/2 Jahresbeträge (Obergrenze)

Zwangsvollstreckung Betrag des Titels + Kosten + Zinsen

Abgabe einer Vermögensauskunft oder Einholung 
einer Drittauskunft

Betrag des Titels + Kosten + Zinsen 
(höchstens 2.000 €)

Zahlungsvereinbarung ist Gegenstand

eines Einigungsvertrages

50 % des Betrages, der durch die Einigung erledigt 
wird

11 Hinweis: Gegenstandswerte in Arbeits-, Familien- und Zwangsvollstreckungssachen werden in den entsprechenden Kapiteln dargestellt.
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VERGÜTUNGSANSPRUCH DES RECHTSANWALTS

Verstehen

4.1 Anspruchsgrundlage § 611 ff. BGB

Zwischen Anwalt und Mandant wird ein Dienstvertrag geschlossen. Der Dienstvertrag kommt – wie jeder 
Vertrag – durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. 

4.2 Erneuter Auftrag § 15 (5) RVG

Wird ein Anwalt in einer Angelegenheit, in der er bereits tätig war, innerhalb von zwei Jahren erneut beauf-
tragt, so erhält er die Gebühren nur einmal. 

Nach mehr als zwei Jahren (= Kalenderjahre) gilt die Tätigkeit in derselben Sache als neue Angelegenheit und 
die Gebühren werden neu berechnet. 

4.3 Fälligkeit der Vergütung § 8 RVG

Der Vergütungsanspruch des Anwalts entsteht mit dem Tätigwerden. Aber erst bei Fälligkeit kann er die 
Vergütung verlangen.

Der Vergütungsanspruch wird fällig bei:

• Erledigung des Auftrags  
z. B. Anwalt legt das Mandat nieder oder der Mandant kündigt das Mandat

• Beendigung der Angelegenheit bzw. des Rechtszuges 
– außergerichtlich: z. B. Gegner zahlt, Parteien vergleichen sich, … 
– gerichtlich: z. B. Urteil, Vergleich, Klagerücknahme, Erledigung der Hauptsache, …

4.4 Vorschuss § 9 RVG

Um seinen Vergütungsanspruch sicherzustellen, fordert der Anwalt üblicherweise schon vor Fälligkeit einen 
Vorschuss. Er kann die Übernahme des Mandats davon abhängig machen. 

Der Vorschuss soll angemessen sein, höchstens die voraussichtlich entstehenden Gebühren.

4
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4.5 Vergütungsvereinbarung § 3a, 4 RVG

Eine Vereinbarung von höheren als den gesetzlichen Gebühren ist zulässig. 

Lernen

Die Vergütungsvereinbarung:

• muss schriftlich geschlossen werden 

• darf nicht in der Vollmacht enthalten sein

• muss deutlich als Vergütungsvereinbarung bezeichnet werden

• die Höhe der Vergütung muss genau angegeben werden

• der Auftraggeber muss darauf hingewiesen werden, dass der vereinbarte Betrag über der gesetzlichen 
Vergütung liegt.

Verstehen

Der zur Kostenerstattung verurteilte Gegner hat nur die gesetzlichen Gebühren zu erstatten. Die Differenz 
zwischen den gesetzlichen und den vereinbarten Gebühren zahlt in jedem Fall der Mandant selbst. Das Gericht 
setzt nur die notwendigen Kosten fest.

In außergerichtlichen Angelegenheiten und in der Zwangsvollstreckung können Pauschalvergütungen und 
Zeitvergütungen vereinbart werden, die niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren.

4.6 Verjährung §§ 195, 199 (1) BGB

Verstehen

Der Vergütungsanspruch des Anwalts verjährt gem. § 195 BGB nach 3 Jahren.

Die Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (§ 199 (1) BGB).

Zur Hemmung der Verjährung müsste der Anwalt vor Ablauf der Verjährungsfrist Kostenfestsetzung gegen 
die eigene Partei beantragen oder Gebührenklage erheben (§ 204 BGB).

Anwenden

Beispiel: Der Gebührenanspruch wird am 15. Juli 2022 fällig.

Der Anspruch verjährt am 31. Dezember 2025, 24 Uhr.
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4.7 Inhalt der Vergütungsrechnung § 10 RVG

Lernen

• kurze Bezeichnung des jeweiligen Gebührentatbestandes z. B. Verfahrensgebühr 
• Gegenstandswert z. B. aus 10.000,00 €
• Nummer des Vergütungsverzeichnisses z. B. Nr. 3100 VV RVG
• Betrag der Gebühr (aus der Tabelle ablesen) z. B. 798,20 € 
• Bezeichnung und Betrag der Auslagen z. B. Post- und Telekompauschale 20,00 €
• Vorschüsse (sind abzuziehen) z. B. – 800,00 €
• Unterschrift des Anwalts 

Nach § 14 (4) UStG sind in der Rechnung ferner anzugeben:

• fortlaufende Rechnungsnummer (bei Unternehmen vorgeschrieben) 

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechtsanwalts 

• Leistungszeitraum

4.8 Muster einer Gebührenabrechnung

Anwenden

RA erhält Klageauftrag wegen 6.500,00 €. Er reicht die Klage ein und bezahlt die Gerichtskosten in Höhe von 
609,00 €. Zum Termin fährt er 38 km (einfache Strecke) und kommt nach 5 Stunden zurück in die Kanzlei. 
Von den Gerichtsakten fertigt er 17 Kopien. 

Vergütungsrechnung Nr. 354/22 vom 31.07.2022 
Leistungszeitraum: 16.03.2022 – 31.07.2022

1,3 Verfahrensgebühr aus 6.500 € gem. Nr. 3100 VV RVG 579,80 € 
1,2 Terminsgebühr aus 6.500 € gem. Nr. 3104 VV RVG 535,20 € 
Post- und Telekompauschale  gem. Nr. 7002 VV RVG 20,00 € 
Dokumentenpauschale:   gem. Nr. 7000 1.a VV RVG 8,50 € 
(17 Kopien aus Gerichtsakten à 0,50 €)    
Fahrtkosten (76 km à 0,42 €)  gem. Nr. 7003 VV RVG 31,92 € 
Tage- und Abwesenheitsgeld (4–8 Std.)  gem. Nr. 7005 VV RVG   50,00 € 
Zwischensumme   1.225,42 € 
19 % Umsatzsteuer  gem. Nr. 7008 VV RVG 232,83 € 
Verauslagte Gerichtskosten     609,00 € 
Gesamtbetrag   2.067,25 €

 
Dr. Recht
Rechtsanwalt
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HEBEGEBÜHR gem. Nr. 1009 VV RVG

Verstehen

Voraussetzungen

• RA hat den Auftrag, Zahlungen für den Mandanten entgegenzunehmen.12 
Inkassovollmacht (= Geldempfangsvollmacht)

• RA erhält Geld vom Gegner und leitet es an den Mandanten weiter.

Lernen

Höhe der Hebegebühr:

bis 2.500,00 € 1,00 %
vom Mehrbetrag bis 10.000,00 € 0,50 %
vom Mehrbetrag 0,25 %

Anwenden

1. RA erhält vom Gegner 16.300 € zur Weiterleitung an seinen Mandanten.

1 % aus 2.500,00 € = 25,00 € 
0,5 % aus 7.500,00 € = 37,50 € 
0,25 % aus 6.300,00 € = 15,75 € 
Die Hebegebühr beträgt   78,25 € 
+ 19 % USt   14,87 € 
RA berechnet insgesamt   93,12 €

2. RA erhält von seinem Mandanten einen außergerichtlichen Auftrag mit Inkassovollmacht wegen 
einer Forderung in Höhe von 4.000,00 €. Im Aufforderungsschreiben wird der Gegner aufgefordert, 
4.000,00 €, 100,00 € Verzugszinsen sowie 453,87 € anwaltliche Vergütung zu bezahlen. Der Gegner 
überweist den Gesamtbetrag von 4.553,87 € an RA.

 Welchen Betrag leitet RA an den Mandanten weiter, wenn dieser einen Vergütungsvorschuss in Höhe 
von 400,00 € bezahlt hatte?

Gegenstandswert:  4.000,00 + 100,00 € = 4.100,00 € 
Berechnung der Hebegebühr: 
 1,0 % von 2.500,00 € 25,00 € 
 0,5 % von 1.600,00 €  8,00 € 
 Zwischensumme 33,00 € 
 + 19 % USt  6,27 € 
 RA berechnet 39,27 €

Mandant erhält: 4.460,73 € (4.000,00 + 100,00 + 400,00 € – 39,27 €)

12 Hinweis: Eine Prozessvollmacht nach § 81 ZPO reicht nicht aus, weil sie nur zur Empfangnahme der vom Gegner zu erstattenden Kosten, nicht aber der Streitsumme 
selbst ermächtigt.

5
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BERATUNGSGEBÜHR gem. § 34 RVG

6.1 Tätigkeit für die Beratungsgebühr

Lernen     

• Für einen mündlichen oder schriftlichen Rat13

• für eine Auskunft14

• für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens und 

• für die Tätigkeit als Mediator15,

die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen16, 

soll der Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken. § 34 (1) Satz 1 RVG

Verstehen

Merke: Hängt die Beratung mit einer anderen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammen, z. B. Zahlungsauf-
forderung an den Gegner, Beantragung eines Mahnbescheids, Einreichung einer Klage, fällt zusätzlich zur 
Geschäftsgebühr oder Verfahrensgebühr keine Beratungsgebühr an. 

Wurde die Beratungsgebühr dem Mandanten bereits in Rechnung gestellt, so wird sie gem. § 34 (2) RVG 
angerechnet, d. h. sie wird wieder abgezogen.

6.2 Gebührenvereinbarung für eine Beratung
Die Vereinbarung bedarf der Textform17 (§ 3 a RVG) und darf nicht in der Vollmacht enthalten sein.

Lernen   

1. Pauschalhonorar:  
Es wird ein im Voraus vereinbarter Betrag berechnet.18 
2. Zeithonorar:  
Die Vergütung wird nach der Dauer der Beratungstätigkeit berechnet. In der Regel wird minutengenau 
abgerechnet.19 
3. Kombination aus Pauschal- und Zeithonorar

13 Ein Rat enthält eine Handlungsempfehlung, eine Auskunft nicht. 

14 Der Rat oder die Auskunft können dem Mandanten mündlich, schriftlich, per Telefon oder per Mail übermittelt werden. 

15 Als Mediator sucht der Anwalt mit den Parteien eine einvernehmliche Lösung des Konflikts.

16 Wenn der Rechtsanwalt auftragsgemäß gegenüber Dritten in Erscheinung tritt (= Vertretung), liegt mehr als nur eine Beratung vor.

17 Textform bedeutet gem. § 126 b BGB: „… auf einem dauerhaften Datenträger …“

18  Es sollte vereinbart werden, ob in diesem Betrag mögliche Auslagen und die Umsatzsteuer enthalten sind.

19  Zu regeln ist auch, wie die Vor- und Nachbereitung der Gespräche abgerechnet werden und ggf.wie Reisezeiten berechnet werden.

6

15
6 Beratungsgebühr



6.3 Beratung ohne Gebührenvereinbarung

Verstehen

§ 34 (1) Satz 2 RVG: Wenn keine Vereinbarung getroffen worden ist, erhält der Rechtsanwalt Gebühren 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts20, d. h., die „übliche Vergütung“ ist als vereinbart anzusehen. 

Die Höhe seiner Vergütungsforderung ist jetzt Sache des Anwalts. Er wird einen Betrag fordern, den er als die 
übliche Gebühr ansieht (i. d. R. weniger als 1,0). 

6.4 Beratung eines Verbrauchers § 34 (1) Satz 2 RVG

Lernen

Ist der Auftraggeber Verbraucher und es wurde keine Gebührenvereinbarung getroffen, beträgt die 
Gebühr für die Beratung oder für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens jeweils höchstens 
250,00 Euro.

Wurde nur ein erstes Beratungsgespräch geführt, dürfen höchstens 190,00 € berechnet werden, § 34 (1) 
S. 3 RVG.

Dies sind keine festen Gebührenbeträge, sondern Obergrenzen, der Anwalt berechnet die übliche Vergütung, 
jedoch nicht mehr als 250,00 € bzw. 190,00 € (aber evtl. weniger).

6.5 Beispiele zur Beratungsgebühr

Anwenden

RA berät Mandant in einer Forderungssache über 4.000,00 €.

1. Gebührenvereinbarung: „Für die anwaltliche Beratung ist eine pauschale Vergütung von 150,00 € 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen.“

Beratungsgebühr laut Gebührenvereinbarung gem. § 34 (1) Satz 1 RVG 150,00 €

2. Gebührenvereinbarung: „Für die anwaltliche Beratung ist eine 0,8 Gebühr gem. § 13 RVG zu zahlen.“

0,8 Beratungsgebühr aus 4.000 € gem. §§ 13, 34 (1) Satz 1 222,40 €

3. Gebührenvereinbarung: „Für die anwaltliche Beratung ist eine Vergütung in Höhe von 220,00 € pro 
Stunde zu entrichten.“ (Dauer des Beratungsgesprächs 90 Minuten)

Beratungsgebühr laut Vereinbarung: 1,5 Std. à 220,00 €/h 
 gem. § 34 (1) Satz 1 RVG 330,00 €

4. Wenn keine Gebührenvereinbarung getroffen wurde:

Gebühr für Erstberatung gem. § 34 (1) Satz 1 RVG 190,00 €

Merke: Meist wird keine Post- und Telekompauschale berechnet, da bei einer mündlichen Beratung selten 
Post- oder Telefongebühren entstehen.

20 Da es sich beim Anwaltsvertrag um einen Dienstvertrag handelt, gilt die Vorschrift des § 612 (2) BGB: „Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem 
Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.“
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GESCHÄFTSGEBÜHR

7.1 Berechnung der Geschäftsgebühr

Verstehen

Der Rechtsanwalt, der keinen Klageauftrag hat, erhält für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der 
Information oder für die Mitwirkung an der Gestaltung eines Vertrages: 

1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG

Die Geschäftsgebühr kann zwischen 0,5 und 2,5 betragen.21

Mehr als 1,3 Geschäftsgebühr kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig 
war (vgl. Anmerkung zu Nr. 2300 (1) VV RVG).

Formulierungen im anwaltlichen Aufforderungsschreiben:

• „Wenn Sie bis zum … nicht zahlen, werde ich meinem Mandanten empfehlen, Klage zu erheben.“  
Da der Rechtsanwalt noch keinen gerichtlichen Auftrag hat, berechnet er die Geschäftsgebühr. 

• „Wenn Sie bis zum … nicht zahlen, werden wir Klage erheben.“
Hier besteht bereits Klageauftrag, der Anwalt berechnet keine Geschäftsgebühr (sondern eine Verfahrens-
gebühr).

Sonderfälle: 

1. Beschränkt sich die anwaltliche Tätigkeit auf eine Inkassodienstleistung, die eine unbestrittene Forde-
rung betrifft, so erhält der Anwalt 

0,9 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (2) VV RVG

Die Geschäftsgebühr (Inkasso) kann zwischen 0,5 und 1,3 betragen.22

2. Beschränkt sich die Tätigkeit des Rechtsanwalts auf ein Schreiben einfacher Art (z. B. Kündigung),  
so erhält der Anwalt

0,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2301 VV RVG

3. Für die Teilnahme an einem Güteverfahren (z. B. bei der Rechtsanwaltskammer) erhält der Anwalt 

1,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2303 Ziff. 1. VV RVG

21 Gebühren, bei denen eine Ober- und eine Untergrenze angegeben werden, nennt man Rahmengebühren.

22 Bei Forderungen bis 50,00 € beträgt eine Gebühr 30,00 €.

7
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Lernen

Betreiben des Geschäfts einschließlich der 
Information 

Beratung des Mandanten 

Aufforderungsschreiben an Gegner 

Besprechung mit Gegner 

Gestaltung eines Vertrages

1,3 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (1) VV RVG 
möglich von 0,5 – 2,5

Tätigkeit weder schwierig noch umfangreich höchstens 1,3 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (1) VV RVG

umfangreiche oder schwierige Tätigkeit höchstens 2,5 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (1) VV RVG

Inkassotätigkeit,  
die eine unbestrittene Forderung betrifft

0,9 Geschäftsgebühr (0,5 – 1,3) Nr. 2300 (2) VV RVG

Einfacher Fall, z. B. Gegner zahlt gleich nach 
Zahlungsaufforderung

0,5 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (2) VV RVG

Fall ist weder besonders umfangreich noch 
besonders schwierig

höchstens 0,9 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (2) VV RVG

Fall ist besonders umfangreich oder besonders 
schwierig

höchstens 1,3 Geschäftsgebühr Nr. 2300 (2) VV RVG

nur ein einfaches Schreiben 0,3 Geschäftsgebühr Nr. 2301 VV RVG

Güteverfahren vor einer anerkannten 
Gütestelle gem. § 794 ZPO, § 15a EGZPO

1,5 Geschäftsgebühr Nr. 2303 VV RVG

Anwenden

1. Mandant erteilt RA einen außergerichtlichen Auftrag, da der Gegner jegliche Zahlung verweigert. RA 
fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf.

 1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG

2. Mandant erteilt RA einen außergerichtlichen Auftrag, da der Gegner das Bestehen der Forderung 
bestreitet. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. RA 
verhandelt erfolglos mit dem Gegner in seiner Kanzlei. 

 2,0 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 
 (mehr als 1,3 und max. 2,5)

3. Mandant erteilt RA einen außergerichtlichen Auftrag, da der Gegner das Bestehen der Forderung 
bestreitet. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. RA 
verhandelt mit dem Gegner in seiner Kanzlei. Gegner zahlt die ganze Summe an den Mandanten. 

 2,0 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 
 (mehr als 1,3 und max. 2,5)

4. Mandant erteilt RA einen außergerichtlichen Auftrag, da der Gegner das Bestehen der Forderung 
bestreitet. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. RA 
verhandelt mit dem Gegner in seiner Kanzlei. Gegner zahlt die ganze Summe an den Anwalt, der das 
Geld an den Mandanten überweist.

 2,0 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 
 (mehr als 1,3 und max. 2,5) 
 Hebegebühr gem. Nr. 1009 VV RVG

18
7 Geschäftsgebühr



5. RA fordert den Gegner, der das Bestehen der Forderung bestreitet, in einem rechtlich einfachen Fall zur 
Zahlung auf.

 0,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 
 (zwischen 0,5 und max. 1,3)

6.  Da der Gegner auf die Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergerichtlichen 
Auftrag. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Nach 
Erhalt des Schreibens zahlt der Gegner.

0,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (2) VV RVG

7. Der Gegner erklärt nach einer Mahnung des Mandanten, dass die Forderung in dieser Höhe nicht 
besteht. Daraufhin erhält RA einen außergerichtlichen Auftrag. RA fordert den Gegner in einem 
anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Nach Erhalt des Schreibens zahlt der Gegner.

 1,3 Geschäftsgebühr   gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 
 (ggf. auch weniger als 1,3)

8. Da der Gegner auf eine Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergerichtlichen 
Auftrag. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Da der 
Gegner nicht reagiert, schreibt RA ein zweites Aufforderungsschreiben. Nach Erhalt des Schreibens zahlt 
der Gegner.

 0,9 Geschäftsgebühr   gem. Nr. 2300 (2) VV RVG 
 (ggf. auch weniger als 0,9)

9. Da der Gegner auf eine Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergerichtlichen 
Auftrag. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Da das 
Schreiben als unzustellbar zurückkam, muss zunächst die neue Adresse ermittelt werden. Nach Erhalt 
des zweitens Aufforderungsschreibens erklärt der Schuldner in einem Schreiben, dass er den Betrag jetzt 
zahlen werde. Da kein Geld eingeht, schreibt RA eine dritte Mahnung. Nach Erhalt dieses Schreibens 
zahlt der Gegner einen Teil an den Mandanten und den Rest nach einer vierten Mahnung.

 1,3 Geschäftsgebühr   gem. Nr. 2300 (2) VV RVG

10. Mandant hat an der Haustüre ein Zeitschriftenabonnement unterschrieben. Er kann den Vertrag inner-
halb von zwei Wochen schriftlich ohne Begründung widerrufen. Um nichts falsch zu machen, beauf-
tragt er RA, den Widerruf zu schreiben und dem Verkäufer zu schicken. Dieses einfache Schreiben 
enthält keine rechtlichen Ausführungen. 

 0,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2301 VV RVG

7.2 Anrechnung der Geschäftsgebühr

Verstehen

Wenn nach der Geschäftsgebühr wegen desselben Gegenstandes eine Verfahrensgebühr entsteht, so wird 
die Geschäftsgebühr zur Hälfte angerechnet, höchstens mit 0,75. 

Lernen

Anrechnung  
der Geschäftsgebühr Nr. 2300–2303 VV RVG

auf Verfahrensgebühr zur Hälfte  
max. 0,75 Vorbemerkung 3 (4) VV RVG
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Anwenden

1. RA berät den Mandanten und fordert den Gegner, der die Höhe der Forderung bestreitet, in einem 
anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner reagiert nicht. In einem Gespräch mit 
dem Mandanten erteilt dieser dem RA den Auftrag für das gerichtliche Mahnverfahren. RA beantragt 
den Erlass eines Mahnbescheids. 

 1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG23

 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 – 0,65 Geschäftsgebühr gem. Vorbem. 3 (4) VV RVG24

2. Da der Gegner auf die Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergerichtlichen 
Inkassoauftrag. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. 
Da der Gegner wieder nicht reagiert, erhält RA den Auftrag für das gerichtliche Mahnverfahren. RA 
beantragt den Erlass eines Mahnbescheids. Jetzt überweist der Gegner den gesamten Betrag an den 
Mandanten.

 0,5 Geschäftsgebühr  gem. Nr. 2300 (2) VV RVG25

 1,0 Verfahrensgebühr  gem. Nr. 3305 VV RVG 
 – 0,25 Geschäftsgebühr   gem. Vorbem. 3 (4) VV RVG24

3. RA berät den Mandanten und fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur 
Zahlung auf. Nach mehreren längeren Gesprächen mit dem Anwalt erklärt der Gegner, dass er nicht 
zahlen werde. RA fordert den Gegner in einem zweiten Schreiben zur sofortigen Zahlung auf und 
droht die Beantragung des Mahnbescheids an. RA erhält den Auftrag für gerichtliches Mahnverfahren 
und beantragt den Erlass eines Mahnbescheids. 

 2,0 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (1) VV RVG23

 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 – 0,75 Geschäftsgebühr gem. Vorbem. 3 (4) VV RVG24

4. Da der Gegner auf eine Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergerichtlichen 
Inkassoauftrag. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. 
Da der Gegner nicht reagiert, schreibt RA ein zweites Aufforderungsschreiben. Da der Gegner wieder 
nicht reagiert, erhält RA den Auftrag für das gerichtliche Mahnverfahren. RA beantragt den Erlass eines 
Mahnbescheids. Jetzt überweist der Gegner den gesamten Betrag an den Mandanten.

 0,9 Geschäftsgebühr  gem. Nr. 2300 (2) VV RVG

 1,0 Verfahrensgebühr   gem. Nr. 3305 VV RVG 
 – 0,45 Geschäftsgebühr  gem. Vorbem. 3 (4) VV RVG24

5. Da der Gegner auf eine Mahnung des Mandanten nicht reagiert hat, erhält RA einen außergericht-
lichen Inkassoauftrag wegen 4.000 €. RA fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungs-
schreiben zur Zahlung auf. Der Gegner überweist 2.500 €. Da der Gegner außer der Teilzahlung nicht 
weiter reagiert, schreibt RA ein zweites Aufforderungsschreiben. Jetzt überweist der Gegner den restli-
chen Betrag. 

0,5 Geschäftsgebühr  aus 2.500 €  gem. Nr. 2300 (2) VV RVG  111,00 €

0,9 Geschäftsgebühr  aus 1.500 €  gem. Nr. 2300 (2) VV RVG  114,30 € 
(höchstens 0,9 Gesch.-Geb.  aus 4.000 €  gem. § 15 (3) RVG  250,20 €)26

23 Für die außergerichtliche Tätigkeit und für das Mahnverfahren wird jeweils eine Post- und Telekompauschale berechnet.

24 Angerechnet wird die Hälfte der Geschäftsgebühr, höchstens 0,75, gem. Vorbemerkung 3 Absatz 4 VV RVG.

25 Die Geschäftsgebühr kann ggf. auch höher als 0,5 sein, aber höchstens 0,9. Der Anrechnungsbetrag erhöht sich entsprechend auf höchstens 0,45.

26 Die Berechnung des Höchstwertes wird in Kapitel 12 behandelt.
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GEBÜHREN IM GERICHTLICHEN MAHNVERFAHREN

8.1 Berechnung der Verfahrensgebühren

Verstehen

Im Mahnverfahren können folgende Gebühren anfallen.

Für die Vertretung des Antragstellers im gerichtlichen Mahnverfahren: 

1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG27

Endet der Auftrag vor Antragstellung:

0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3306 VV RVG

Für die Vertretung des Antragsgegners im gerichtlichen Mahnverfahren:

0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3307 VV RVG

Erhebt der Antragsgegner innerhalb der 2-Wochen-Frist keinen Widerspruch, so erhält der Anwalt des Antrag-
stellers für den Antrag auf Erlass des Vollstreckungsbescheids eine weitere

0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3308 VV RVG.

8.2 Anrechnung der Verfahrensgebühr
Die erste Verfahrensgebühr wird bei einem nachfolgenden Rechtsstreit auf die dann entstehende Verfahrens-
gebühr angerechnet. Anm. zu Nrn. 3305, 3307 VV RVG 

Merke: Die 0,5 Verfahrensgebühr für den VB-Antrag wird nicht auf eine nachfolgende Verfahrensgebühr 
angerechnet!

Lernen

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides 1,0 Verfahrensgebühr Nr. 3305 VV RVG
MB-Auftrag endet vor Antragseinreichung 0,5 Verfahrensgebühr Nr. 3306 VV RVG
Gegenanwalt (z. B. Widerspruch/Schreiben) 0,5 Verfahrensgebühr Nr. 3307 VV RVG
Anrechnung  
der Gebühren Nr. 3305, 3306, 3307 VV

auf nachfolgende Verfahrensgebühr in voller Höhe 
 Anmerkung zu Nr. 3305 und 3307 VV

Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides 0,5 Verfahrensgebühr Nr. 3308 VV RVG
Anrechnung VB-Gebühr Nr. 3308 VV RVG 

wird nicht angerechnet!
Gegenanwalt legt Einspruch gegen den 
Vollstreckungsbescheid ein.

1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG

Nach Beantragung des MB findet eine  
Besprechung mit dem Gegner statt.

1,0 Verfahrensgebühr Nr. 3305 VV RVG 
1,2 Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG

Anrechnung  
der Terminsgebühr im Mahnverfahren

Sie wird auf Terminsgebühr im streitigen Verfahren 
angerechnet. Nr. 3104 (4) VV RVG

27 Im Mahnverfahren kann nach Vorbemerkung 3.3.2 VV RVG neben der Verfahrensgebühr auch eine Terminsgebühr entstehen.

8
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Anwenden

1. RA beantragt Mahnbescheid. Gegner reagiert nicht. RA beantragt Vollstreckungsbescheid.
 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3308 VV RVG

2. RA beantragt Mahnbescheid. Gegenanwalt erhebt Widerspruch. 

 RA des Antragstellers
 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG

 RA des Antragsgegners
 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3307 VV RVG

3. Nach Mahnbescheidsauftrag fordert der RA den Gegner zunächst auf, die Summe zu bezahlen. 
 Daraufhin überweist der Gegner die gesamte Summe an den Mandanten. Daher wird kein MB-Antrag 
gestellt.
 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3306 VV RVG

4. RA beantragt Mahnbescheid. RA spricht mit dem Gegner. Gegner überweist die ganze Summe an den 
Mandanten. 
 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG, Vorbem. 3.3.2 VV RVG

5. RA beantragt Mahnbescheid. Nach Zustellung des Mahnbescheides erhebt der Gegenanwalt Wider-
spruch. Es kommt antragsgemäß zum streitigen Verfahren.28

 RA des Antragstellers
 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 – 1,0 Verfahrensgebühr gem. Anmerkung zu Nr. 3305 VV RVG

 RA des Antragsgegners
 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3307 VV RVG

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 – 0,5 Verfahrensgebühr gem. Anmerkung zu Nr. 3307 VV RVG

6. RA beantragt Mahnbescheid. Da Gegner nicht reagiert, beantragt RA einen Vollstreckungsbescheid. 
Nach Zustellung des Vollstreckungsbescheides legt der Gegenanwalt Einspruch ein. Es kommt zum 
streitigen Verfahren.

 RA des Antragstellers
 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3308 VV RVG

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 – 1,0 Verfahrensgebühr gem. Anmerkung zu Nr. 3305 VV RVG28

7. RA erhält Mahnbescheidsauftrag über 5.000 €. Er schickt Aufforderungsschreiben an Gegner. Gegner 
zahlt 2.000 € und lehnt weitere Zahlungen ab. Über die restlichen 3.000 € beantragt RA Erlass eines 
Mahnbescheides.
 0,5 Verfahrensgebühr aus 2.000 € gem. Nr. 3306 VV RVG 83,00 € 
 1,0 Verfahrensgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3305 VV RVG 222,00 € 
 (höchstens 1,0 Verf.-Geb. aus 5.000 € gem. § 15 (3) RVG 334,00 € 29)

28 Kommt es nach dem Mahnverfahren zum streitigen Verfahren, wird zweimal Post- und Telekompauschale berechnet.

29 Die Berechnung des Höchstwertes wird in Kapitel 12 behandelt.
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VERFAHRENSGEBÜHR

Verstehen

„Die Verfahrensgebühr entsteht für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information.“  
 Vorbemerkung 3 (2) VV RVG 

1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG

Voraussetzungen für die 1,3 Verfahrensgebühr sind:

• der Klageauftrag und 

• die Klageeinreichung.

Der Prozessbevollmächtigte erhält nur 

0,8 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3101 VV RVG

wenn der Auftrag endet:

• bevor er die Klage (bzw. Klageerwiderung) einreicht

• bevor er den das Verfahren einleitenden Antrag stellt (z. B. Scheidungsantrag)

• bevor er ein bereits eingeleitetes Verfahren fortführt

d. h., der Anwalt darf nicht gerichtlich tätig gewesen sein.

Voraussetzung für die 0,8 Verfahrensgebühr 

• nur der Klageauftrag.

Ebenfalls 0,8 Verfahrensgebühr erhält der Rechtsanwalt gem. Nr. 3101 (2) VV RVG:

• wenn er nur beantragt, die Einigung der Parteien über in diesem Verfahren nicht rechtshängige 
Ansprüche zu Protokoll zu nehmen (auch wenn die Einigung später widerrufen wird) 

oder

• wenn über in diesem Verfahren nicht rechtshängige Ansprüche vor Gericht Verhandlungen zur Eini-
gung geführt werden (auch wenn keine Einigung erzielt wird).

Lernen

Verfahrensbevollmächtigter reicht Klage ein 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG

Auftrag endet vor Klageeinreichung

z. B. Gegner zahlt, außergerichtlicher Vergleich 

0,8 Verfahrensgebühr Nr. 3101 VV RVG

Über einen nicht rechtshängigen Anspruch wird im 
Termin gesprochen oder eine Einigung protokolliert.

0,8 Verfahrensgebühr Nr. 3101 (2) VV RVG

Gegenanwalt erwidert Klage 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG

Das Mahnverfahren und das streitige Verfahren sind verschiedene Angelegenheiten. § 17 Nr. 2 RVG

Es wird also jeweils eine Post- und Telekompauschale berechnet. 

9
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Anwenden

1. RA berät den Mandanten und erhält daraufhin Klageauftrag. RA reicht die Klageschrift bei Gericht ein.

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG

2. RA berät den Mandanten und erhält daraufhin Klageauftrag. RA fordert den Gegner zunächst auf, die 
Summe zu bezahlen. Daraufhin überweist der Gegner die gesamte Summe an den Mandanten.

 0,8 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3101 VV RVG

3. RA erhält Klageauftrag über 11.000 €. RA fordert den Gegner zunächst auf, die Summe zu bezahlen. 
Daraufhin überweist der Gegner 1.500 € an den Mandanten, lehnt jedoch weitere Zahlungen ab. Über 
die restlichen 9.500 € reicht RA Klage ein.

 (0,8 Verfahrensgebühr aus  1.500 € gem. Nr. 3101 VV RVG 101,00 €) 
 (1,3 Verfahrensgebühr aus  9.500 € gem. Nr. 3100 VV RVG 798,20 €) 
 Höchstens 1,3 Verf.-Geb. aus 11.000 € gem. § 15 (3) RVG 865,80 €30

  Anmerkung: Da die beiden Einzelgebühren zusammen 899,20 € betragen, wird der Höchstwert in 
Höhe von 865,80 € berechnet.

4. RA erhält einen außergerichtlichen Inkassoauftrag wegen 8.000 €. Er fordert den Gegner in einem 
anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner reagiert nicht. Jetzt erhält RA Klageauf-
trag und reicht Klage ein. 

 0,5 Geschäftsgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 2300 (2) VV RVG 251,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 0,25 Geschäftsgebühr aus 8.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 125,50 €31

5. RA erhält einen außergerichtlichen Inkassoauftrag wegen 8.000 €. Er fordert den Gegner in einem 
anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner reagiert nicht. RA schreibt eine zweite 
Mahnung. Jetzt erhält RA Klageauftrag und reicht Klage ein.

 0,9 Geschäftsgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 2300 (2) VV RVG 451,80 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 0,45 Geschäftsgebühr aus 8.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 225,90 €31

6. Auf ein Schreiben des Mandanten an den Gegner hat dieser erklärt, dass er den Betrag nicht zahlen 
werde. Nach einer ausführlichen Beratung erhält RA einen außergerichtlichen Auftrag wegen 8.000 €. 
Er fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner reagiert 
nicht. Jetzt erhält RA Klageauftrag und reicht Klage ein.

 1,3 Geschäftsgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 652,60 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 0,65 Geschäftsgebühr aus 8.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 326,30 €31

7. Beispiel wie oben, es handelt sich jedoch um eine schwierige oder umfangreiche außergerichtliche 
Tätigkeit. 

 2,0 Geschäftsgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 1.004,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 0,75 Geschäftsgebühr aus 8.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 376,50 €31

30 Die Berechnung des Höchstwertes wird in Kapitel 12 behandelt.

31 Die Post- und Telekompauschale wird zweimal berechnet, da es sich um verschiedene Angelegenheiten handelt.
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8. Nach einer ausführlichen Beratung des Mandanten erhält RA außergerichtlichen Auftrag wegen 
8.000 €. Er fordert den Gegner in einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner 
zahlt 5.000 €, lehnt aber weitere Zahlungen ab. Jetzt  erhält RA Klageauftrag und reicht wegen 3.000 € 
Klage ein.

 1,3 Geschäftsgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 652,60 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 288,60 € 
 – 0,65 Geschäftsgebühr aus 3.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 144,30 €31

9. Wegen 8.000 € beantragt RA Mahnbescheid und anschließend Vollstreckungsbescheid. Nach Ein-
spruch geht es ins streitige Verfahren. RA schreibt die Anspruchsbegründung. 

 1,0 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3305 VV RVG 502,00 € 
 0,5 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3308 VV RVG 251,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 1,0 Verfahrensgebühr aus 8.000 € Anm. zu Nr. 3305 VV RVG – 502,00 €31

31 Die Post- und Telekompauschale wird zweimal berechnet, da es sich um verschiedene Angelegenheiten handelt.
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TERMINSGEBÜHR

Verstehen

Für die Vertretung des Mandanten in einem Termin erhält der Rechtsanwalt 

1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG

Voraussetzungen für die 1,2 Terminsgebühr sind: 

• Klageauftrag (bzw. Prozessvollmacht oder Untervollmacht) und

• Teilnahme an einem Termin

Es spielt keine Rolle, wie lange der Termin dauert, ob der Anwalt Anträge stellt, ob die Verhandlung streitig ist 
oder ob er noch an weiteren Terminen teilnimmt. Er bekommt immer nur eine 1,2 Terminsgebühr. 

Eine 1,2 Terminsgebühr fällt an: 

• für die Vertretung in einem Gerichtstermin 

• wenn im schriftlichen Verfahren entschieden oder ein Vergleich geschlossen wird

• für die Teilnahme an Besprechungen ohne Beteiligung des Gerichts 

– die auf die Vermeidung des Verfahrens gerichtet sind (vor Klageeinreichung)

– die auf die Erledigung des Verfahrens gerichtet sind (nach Klageeinreichung)

 Merke: Dies gilt nicht für Besprechungen mit dem Auftraggeber!

Wenn eine Partei nicht erschienen oder nicht ordnungsgemäß vertreten ist, erhält der Rechtsanwalt 

• für den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils, 

• für einen Antrag zur Prozess- oder Sachleitung (z. B. Vertagungsantrag)

0,5 Terminsgebühr gem. Nr. 3105 VV RVG

Finden in mindestens drei gerichtlichen Terminen Beweisaufnahmen statt, in denen Sachverständige oder 
Zeugen vernommen werden, so erhält der Anwalt für den dadurch anfallenden Mehraufwand 

0,3 Zusatzgebühr gem. Nr. 1010 VV RVG

Lernen

Wahrnehmung von gerichtlichen Terminen oder Terminen 
von gerichtlich bestellten Sachverständigen oder 
Mitwirkung an Besprechungen mit Gegner zur Vermeidung 
oder Erledigung des Verfahrens

1,2 Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG

Wahrnehmung des 1. Termins, in dem eine Partei nicht 
erschienen oder nicht vertreten ist und ein Antrag auf 
Versäumnisurteil oder ein Antrag zur Prozess- oder 
Sachleitung (z. B. Vertagungsantrag) gestellt wird.

0,5 Terminsgebühr Nr. 3105 VV RVG

Drei Termine (oder mehr) mit Beweisaufnahme 1,2 Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG 
0,3 Zusatzgebühr Nr. 1010 VV RVG

10
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Anwenden

1. RA reicht Klage ein. Nach zwei Terminen wird das Urteil verkündet. 

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG

2. RA erhält Klageauftrag. Vor Klageeinreichung findet in der Kanzlei eine Besprechung mit beiden Partei-
en statt. Der Mandant verzichtet auf die weitere Durchführung des Verfahrens.

 0,8 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3101 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG

3. RA reicht Klage ein. Im 1.Termin ist der Beklagte säumig und RA beantragt ein Versäumnisurteil. Nach 
Einspruch des Beklagten wird im nächsten Termin streitig verhandelt. 

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 (0,5 Terminsgebühr gem. Nr. 3105 VV RVG) 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG

 Anmerkung: Es wird maximal eine 1,2 Terminsgebühr berechnet.

4. RA reicht Klage ein. In vier umfangreichen Gerichtsterminen werden Sachverständige angehört und 
Zeugen vernommen.

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG 
 0,3 Zusatzgebühr gem. Nr. 1010 VV RVG

5. RA beantragt den Erlass eines Mahnbescheids. Nach Zustellung des MBs kommt der Antragsgegner zu 
einem Gespräch in die Kanzlei. Da keine Einigung erzielt wurde, erhält der RA Klageauftrag und reicht 
die Klageschrift ein. Im Termin ergeht nach streitiger Verhandlung ein Urteil. 

 1,0 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3305 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104, Vorbem. 3.3.2 VV RVG

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 – 1,0 Verfahrensgebühr gem. Anmerkung zu Nr. 3305 VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG 
 – 1,2 Terminsgebühr gem. Anm. (4) zu Nr. 3104 VV RVG32

  Anmerkungen: Trotz Anrechnung der Gebühren des Mahnverfahrens wird die Post- und Telekom-
pauschale zweimal berechnet.

6. RA erhält einen außergerichtlichen Inkassoauftrag. Er fordert den Gegner in einem anwaltlichen Auffor-
derungsschreiben zur Zahlung auf. Gegner reagiert nicht. Jetzt erhält RA Klageauftrag und reicht Klage 
ein. Es finden zwei Gerichtsverhandlungen statt. 

 0,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (2) VV RVG

 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 
 – 0,25 Geschäftsgebühr gem. Vorbem. 3 (4) VV RVG 
 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG32

32 Die Post- und Telekompauschale wird zweimal berechnet, da es sich um verschiedene Angelegenheiten handelt.
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ANRECHNUNG

Verstehen

Die Anrechnung33 einer Gebühr auf eine andere bedeutet, dass eine bereits entstandene Gebühr ganz oder 
teilweise wieder wegfällt, sobald die andere Gebühr berechnet wird. Dies hat seinen Grund darin, dass eine 
bestimmte Tätigkeit, die durch jede der beiden Gebühren abgegolten wird, nicht zweimal in Rechnung gestellt 
werden darf. 

Beispiel: Die Einarbeitung in den Fall wird bei einem außergerichtlichen Auftrag mit der Geschäftsgebühr 
und bei einem gerichtlichen Auftrag mit der Verfahrensgebühr in Rechnung gestellt. Erhält der Anwalt nach 
seiner außergerichtlichen Tätigkeit einen gerichtlichen Auftrag, so muss er sich nicht noch einmal einarbeiten. 
Damit der Anwalt die Tätigkeit des Einarbeitens nicht doppelt berechnet, wird die Geschäftsgebühr zur Hälfte 
angerechnet, d. h., die Hälfte der Geschäftsgebühr fällt wieder weg. 

§ 15a (1) RVG Anrechnung einer Gebühr

Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr vor, kann der Anwalt beide Gebüh-
ren fordern, jedoch nicht mehr als den um den Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden 
Gebühren. 

Das heißt, es bleibt dem Anwalt überlassen, bei welcher der beiden Gebühren er die Anrechnung vornimmt. 

Gesetzliche Grundlagen der Anrechnung

Beratungsgebühr 

… ist „auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, anzurechnen,“  
 § 34 (2) RVG 
d. h. auf eine nachfolgende Geschäftsgebühr oder Verfahrensgebühr.

Geschäftsgebühr 

„… wird … zur Hälfte auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens angerechnet“ (höchstens mit 
0,75). Vorbemerkung 3 (4) VV RVG

Verfahrensgebühr für den Mahnbescheidsantrag … 

„… wird auf die Verfahrensgebühr für einen nachfolgenden Rechtsstreit angerechnet.“  
 Anmerkung zu Nr. 3305 VV RVG

Verfahrensgebühr für den Widerspruch gegen MB … 

„… wird auf die Verfahrensgebühr für einen nachfolgenden Rechtsstreit angerechnet.“  
 Anmerkung zu Nr. 3307 VV RVG

Terminsgebühr im Mahnverfahren

„… wird auf Terminsgebühr des nachfolgenden Rechtsstreits angerechnet.“  
 Anmerkung (4) zu Nr. 3104 VV RVG

Verfahrensgebühr im selbstständigen Beweisverfahren34

„… wird auf die Verfahrensgebühr des Rechtszugs angerechnet, soweit der Gegenstand eines selbstständigen 
Beweisverfahrens auch Gegenstand eines Rechtsstreits ist oder wird.“ Vorbemerkung 3 (5) VV RVG

33 Einzelne Anrechnungsvorschriften können durch eine Gebührenvereinbarung geändert oder ganz aufgehoben werden. 

34 Das selbstständige Beweisverfahren wird in Kapitel 21 behandelt.
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Lernen

Gebühr wird angerechnet auf … Gesetzliche Grundlage

Beratungsgebühr Geschäftsgebühr

Verfahrensgebühr

§ 34 (2) RVG

Geschäftsgebühr zur Hälfte auf Verfahrensgebühr 
(max. = 0,75)

Vorbem. 3 (4) VV RVG

Verfahrensgebühr für MB Verfahrensgebühr im nachfolgenden 
Rechtsstreit

Anm. zu Nr. 3305 VV RVG

Verfahrensgebühr für 
Widerspruch gegen MB

Verfahrensgebühr im nachfolgenden 
Rechtsstreit

Anm. zu Nr. 3307 VV RVG

Terminsgebühr im Mahnverfahren Terminsgebühr im nachfolgenden 
Rechtsstreit

Anm. (4) zu Nr. 3104 VV RVG

Verfahrensgebühr im 
selbstständigen Beweisverfahren

Verfahrensgebühr im nachfolgenden 
Rechtsstreit 

Vorbem. 3 (5) VV RVG

Anwenden

1. RA berät einen Privatmann wegen 3.000 € und erstellt die Vergütungsrechnung. Nach zwei Wochen 
erteilt dieser Klageauftrag und RA reicht Klage ein. 

 Erstberatungsgebühr  gem. § 34 (1) S. 3 RVG 190,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 288,60 € 
 – Erstberatungsgebühr  gem. § 34 (2) RVG – 190,00 €

2. Mandant hat eine Forderung über 5.000 €, die der Gegner bestreitet. RA erstellt nach außergerichtli-
chem Auftrag über 5.000 € ein anwaltliches Aufforderungsschreiben. Da Gegner nicht reagiert, erhält 
RA Klageauftrag und reicht Klage ein.

 1,3 Geschäftsgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 434,20 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 434,20 € 
 – 0,65 Geschäftsgebühr aus 5.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 217,10 € 35

3. RA erstellt nach außergerichtlichem Inkassoauftrag über 5.000 € ein anwaltliches Aufforderungsschrei-
ben. Gegner reagiert nicht. RA erhält Klageauftrag wegen der 5.000 € und weiteren 3.000 €. RA reicht 
Klage wegen 8.000 € ein.

 0,5 Geschäftsgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 2300 (2) VV RVG 167,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 8.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 652,60 € 
 – 0,25 Geschäftsgebühr aus 5.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 83,50 €

4. Mandant hat eine Forderung über 5.000 €, die der Gegner bestreitet. RA erstellt nach außergerichtli-
chem Auftrag über 5.000 € ein anwaltliches Aufforderungsschreiben. Gegner zahlt 2.000 €. RA erhält 
Klageauftrag wegen 3.000 € und reicht Klage ein.

 1,3 Geschäftsgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 434,20 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 288,60 € 
 – 0,65 Geschäftsgebühr aus 3.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 144,30 €

35 Die Post- und Telekompauschale wird zweimal berechnet, da es sich um verschiedene Angelegenheiten handelt.
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5. Auf Antrag von RA erlässt das Gericht den Mahnbescheid wegen 5.000 €. Da Gegner Widerspruch 
erhebt, beantragt RA auftragsgemäß die Durchführung des streitigen Verfahrens. 

 1,0 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3305 VV RVG 334,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 434,20 € 
 – 1,0 Verfahrensgebühr aus 5.000 € Anm. zu Nr. 3305 VV RVG – 334,00 €

6. Auf Antrag von RA erlässt das Gericht den Mahnbescheid über 5.000 €. RA spricht mit dem Antrags-
gegner, worauf dieser 2.000 € bezahlt. Wegen des Restbetrages erhebt der Gegner Widerspruch. RA 
beantragt die Durchführung des streitigen Verfahrens und reicht die Anspruchsbegründung bei Gericht 
ein. Im Termin wird streitig verhandelt. 

 1,0 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3305 VV RVG 334,00 € 
 1,2 Terminsgebühr aus 5.000 € Nr. 3104, Vorb. 3.3.2 VV RVG 400,80 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 288,60 € 
 – 1,0 Verfahrensgebühr aus 3.000 € Anm. zu Nr. 3305 VV RVG – 222,00 € 
 1,2 Terminsgebühr aus 3.000 € gem. Nr. 3104 VV RVG 266,40 € 
 – 1,2 Terminsgebühr aus 3.000 € Anm. (4) zu Nr. 3104 VV RVG – 266,40 €

7. RA des Antragsgegners erhebt Widerspruch gegen MB über 5.000 €. Da RA des Antragstellers 
 streitiges Verfahren beantragt, reicht er die Anspruchserwiderung bei Gericht ein. 

 0,5 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3307 VV RVG 167,00 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 5.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 434,20 € 
 – 0,5 Verfahrensgebühr aus 5.000 € Anm. zu Nr. 3307 VV RVG – 167,00 €

8. RA erstellt nach außergerichtlichem Auftrag über 9.000 € ein anwaltliches Aufforderungsschreiben. Der 
Gegner bestreitet in einer Mail an den Anwalt das Bestehen der Forderung. Der Anwalt fordert ihn ein 
zweites Mal zur Zahlung auf, worauf der Gegner 2.000 € überweist. RA erhält Mahnbescheidsauftrag 
über 7.000 €. Nach Zustellung des MB zahlt der Gegner 3.000 € und erhebt wegen des Restbetrages 
Widerspruch. Da im Mahnbescheidsantrag bereits die Durchführung des streitigen Verfahrens bean-
tragt wurde, wird die Sache an das Amtsgericht abgegeben. RA reicht die Anspruchsbegründung bei 
Gericht ein. 

 1,3 Geschäftsgebühr aus 9.000 € gem. Nr. 2300 (1) VV RVG 725,40 €

 1,0 Verfahrensgebühr aus 7.000 € gem. Nr. 3305 VV RVG 446,00 € 
 – 0,65 Geschäftsgebühr aus 7.000 € Vorbem. 3 (4) VV RVG – 289,90 €

 1,3 Verfahrensgebühr aus 4.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 361,40 € 
 – 1,0 Verfahrensgebühr aus 4.000 € Anm. zu Nr. 3305 VV RVG – 278,00 €

  Anmerkung: Die Post- und Telekompauschale wird dreimal berechnet, da es sich um drei verschie-
dene Angelegenheiten handelt.

9. RA beantragt in einer Bausache Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens36 wegen 
20.000 €. RA ist bei dem Ortstermin anwesend. Anschließend reicht RA Klage ein, es findet eine streiti-
ge Verhandlung statt. 

 Selbstständiges Beweisverfahren

 1,3 Verfahrensgebühr aus 20.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 1.068,60 € 
 1,2 Terminsgebühr aus 20.000 € gem. Nr. 3104 VV RVG 986,40 €

 Gerichtliches Verfahren

 1,3 Verfahrensgebühr aus 20.000 € gem. Nr. 3100 VV RVG 1.068,60 € 
 – 1,3 Verfahrensgebühr aus 20.000 € Vorbem. 3 (5) VV RVG – 1.068,60 € 
 1,2 Terminsgebühr aus 20.000 € gem. Nr. 3104 VV RVG 986,40 €

36 Das selbstständige Beweisverfahren muss nicht verbindlich unterrichtet werden und ist damit nicht Gegenstand der schriftlichen Prüfung.  
Es wird in Kapitel 21 behandelt.
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